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Situation In Verlängerung der {ǘǊŀǖŜ α²ŀƭŘǿŜƎά nach Südwesten befinden sich landwirtschaftliche genutzte 

Flächen im Außengebiet, die in Richtung der Ortslage entwässern. Bei Starkregenereignissen kam es schon 

häufiger zu wild abfließendem Oberflächenwasser von den Flächen auf den Weg und zu Bodenabtrag, der 

die Entwässerungseinrichtungen (Einlass und Graben) zusetzte. In den Flächen befinden sich Quellen, die 

die Situation zusätzlich beeinflussen. Die Sturzflutgefährdungskarten bestätigen die Abflüsse von den 

Flächen bzw. dem zwischenliegenden Weg.  

Üblicherweise fließt das Wasser aus den landwirtschaftlichen Flächen und den darauf befindlichen Quellen 

in den vorhandenen Wegeseitengraben. Bei einer nur geringen Wassermenge ist auffällig, dass das Wasser 

ab einem bestimmten Punkt nicht mehr fließt, sondern in der Fläche steht, da kein ausreichendes Gefälle 

vorhanden ist. Das Wasser versickert dann und fließt unter dem Weg durch über die nördlich des Weges 

befindlichen Felder bis in die Bebauung. Bei Starkregen nimmt das Wasser den gleichen Weg und sorgt für 

betroffene Grundstücke und Gebäude, vor allem im Bereich Wiesengrund. Hierhin kommt es auch zu 

Abfluss vom Waldweg, entlang der Hecke am Grundstück des Seniorenzentrums (siehe 

Maßnahmenbereich 2). 

Auf den Flächen nördlich des Weges wurde der Abflussbereich durch den Landwirt bereits aus der 

Bewirtschaftung genommen und als Grünland belassen. 

  

Ziel Die Ortsgemeinde vermutet als Ursache für den Wasserabfluss in den nördlichen Flächen, dass der 

Unterbau des Weges nicht optimal hergestellt wurde bzw. es dadurch zu der Ableitung in die Flächen 

kommt. Zudem seien vor ein paar Jahren neue Wasserleitungen dort verlegt worden und der Kabelgraben 

funktioniere durch den Schotter wie eine Drainage.  

Waldweg: Landwirtschaftliche Nutzung und Entwässerung im Außengebiet 1 

  

Abfluss Richtung Ortslage in Waldweg und zum Altenheim Ackernutzung im abfluss- und erosionskritischen Bereich 

Maßnahmenbereich Verlängerung des Waldweges nach Westen 
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Dier Entwässerungssituation soll durch eine Ertüchtigung des Wegeseitengrabens und eine Abdichtung 

des Kabelgrabens wiederhergestellt werden, sodass eine ordnungsgemäße Entwässerung zum 

Einlassbauwerk am Waldweg 39 erfolgt.  

Die abflussrelevanten und erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Flächen sollten starkregenangepasst 

genutzt und bewirtschaftet werden, sinnvollerweise nicht ackerbaulich, sondern als Grünland. In dem 

maßgeblich abflussrelevanten Flächenbereich kann zudem ein Kleinrückhalt geschaffen werden, indem 

eine Beckenstruktur modelliert wird, die den Abfluss in den Entwässerungsgraben puffert. Hierzu ist ein 

Dialog mit dem Flächeneigentümer anzustoßen, da eine solche Maßnahme nur in Abstimmung auf 

fremdem Grund umsetzbar ist. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Entwässerung am Wegeseitengraben 

¶ Abdichtung des Kabelgrabens 

OG kurzfristig 

Schaffung von Kleinrückhalten im Bereich der abflussrelevanten Fläche, in Abstimmung 
mit dem Flächeneigentümer 

OG mittelfristig 

Regelmäßige Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen der 
Außengebietsentwässerung 

OG regelmäßig 

Freihalten der Anlagen zur Außengebietsentwässerung durch eine angepasste Nutzung 
der landwirtschaftlichen Flächen, Vermeidung einer Beeinträchtigung der 
ordnungsgemäßen Entwässerung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

¶ Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

¶ Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche, ggf. Anlage von Kleinrückhalten zur 
Reduzierung des Oberflächenabflusses Richtung Ortslage 

¶ Anlage eines Schutzstreifens zur Entwässerungseinrichtung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 
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Situation 5ŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƎ ƛƴ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α²ŀƭŘǿŜƎά ŦǸƘǊǘ ²ŀǎǎŜǊ ŀǳǎ ŘŜƳ !ǳǖŜƴƎŜōƛŜǘ ȊǳǊ 

Ortslage (siehe auch Maßnahmenbereich Nr. 1). Der Wegeseitengraben führt es zum Einlassbauwerk am 

Bebauungsrand (Foto oben links). Bei Überlastung des Bauwerks kann es zu Abfluss in die Straße kommen. 

Zudem zeigt die Sturzflutgefährdungskarte Konzentrationsbereiche von Starkregenabfluss von den 

landwirtschaftlichen Flächen aus südlicher Richtung. Bei vergangenen Starkregen kam es durch Abfluss 

von der Straße, entlang der Hecke zwischen Bebauung und landwirtschaftlichen Flächen (Foto unten 

rechts), zu einer Betroffenheit der nörŘƭƛŎƘ ƎŜƭŜƎŜƴŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎ αLƳ ²ƛŜǎŜƴƎǊǳƴŘά όǎƛŜƘŜ 

Maßnahmenbereich Nr. 3). 

  

Ziel Starkregen führt zu einer Überlastung der ordnungsgemäßen Entwässerung und zu unkontrolliertem 

!ōŦƭǳǎǎ ƛƴ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎΦ 5ƛŜ !ƴƭƛŜƎŜǊ ŀƳ α²ŀƭŘǿŜƎά ǳƴŘ αLƳ ²ƛŜǎŜƴƎǊǳƴŘά ƳǸǎǎŜƴ ƛm Rahmen der 

Eigenvorsorge die mögliche individuelle Betroffenheit am eigenen Gebäude und auf dem Grundstück, mit 

Hilfe der Sturzflutgefährdungskarten, prüfen und bei erkennbarer Gefährdung geeignete Maßnahmen zur 

Sicherung der Gebäude gegen Wassereintritt ergreifen.  

Hier besonders zu nennen ist das Senioren- und Pflegeheim als gefährdete Einrichtung, die gezielt auf die 

Gefährdungslage hingewiesen werden und Maßnahmen zum Schutz des Objektes vor Wassereintritt 

ergreifen muss. Zudem sind ein Notfallplan und ggf. Evakuierungskonzept, in Abstimmung mit der 

Feuerwehr, zu erarbeiten. 

Um eine frühzeitige Überlastung des Einlassbauwerks an der Straße zu vermeiden, soll dieses baulich 

umgestaltet und erneuert und zukünftig regelmäßig kontrolliert und unterhalten werden. 
 

Waldweg: Bereich Altenheim 2 

  

Einlassbauwerk und Abflussweg in die Straße Altenheim am Waldweg 

Maßnahmenbereich Grenze zwischen landwirtschaftl. Nutzung und Bebauung 
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Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Erneuerung und bauliche Optimierung des Einlassbauwerks am Waldweg: 

o Entfernung der Betonabdeckung 
o Installation eines durchgehen Schrägrosts mit angepasstem Stababstand (etwa 

4-10 cm, unter Berücksichtigung der umgebenden Flächennutzung)  
o Errichtung einer Geländerabsicherung wg. Nähe zum Verkehrsraum 
o Errichtung Aufkantung um das Einlassbauwerk, sodass das Wasser bei 

Überlastung des Einlassbauwerks bzw. des Kanals nicht unmittelbar in die 
Ortslage abfließt 

¶ Abschälen des Wegebanketts zur Verbesserung der Wasseraufnahme im Graben 

OG kurzfristig 

Information des Betreibers des Senioren- und Pflegeheims zur Gefährdung des 
Objekts, über die Notwendigkeit zu Maßnahmen der Eigenvorsorge und ggf. zur 
Erstellung eines Evakuierungskonzepts 

VG kurzfristig 

¶ Erstellung eines internen, objekt- und einrichtungsbezogenen Evakuierungs- und 
Notfallplans für das Senioren- ǳƴŘ tŦƭŜƎŜƘŜƛƳ αIŀǳǎ .ǳǊƎōŜǊƎά sowie 
Abstimmung mit den öffentlichen Aufgabenträgern (Verbandsgemeinde, 
Feuerwehr) 

¶ Unterweisung der Mitarbeiter:innen zu notwendigen Abläufen im Ereignisfall 

SBE GmbH kurzfristig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Oberflächenabfluss durch Starkregen und 
Kanalrückstau am Senioren- ǳƴŘ tŦƭŜƎŜƘŜƛƳ αIŀǳǎ .ǳǊƎōŜǊƎά 

SBE GmbH kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Bauwerks- und Anlagenunterhaltung der 
Außengebiets- und Oberflächenentwässerung im Waldweg: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Einlassbauwerke auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Einlässe und Unterhaltung der Entwässerungsgräben und Abschläge 

OG regelmäßig 

Freihalten der Anlagen zur Außengebietsentwässerung durch eine angepasste Nutzung 
der landwirtschaftlichen Flächen, Vermeidung einer Beeinträchtigung der 
ordnungsgemäßen Entwässerung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

¶ Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, Ackernutzung vermeiden 

¶ Anlage eines Schutzstreifens zur Entwässerungseinrichtung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Oberflächenabfluss nach Starkregen und 
Kanalrückstau (Waldweg), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Wie zu den Maßnahmenbereichen Nr. 1 und Nr. 2 bereits beschrieben, ist die BŜōŀǳǳƴƎ αLƳ 

²ƛŜǎŜƴƎǊǳƴŘά ŘǳǊŎƘ {ǘŀǊƪǊŜƎŜƴŀōŦƭǳǎǎ Ǿƻƴ ŘŜƴ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ ōŜƛ «ōŜǊƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǊ 

Entwässerungsanlagen am Waldweg betroffen, insbesondere durch den Abfluss entlang der 

Grundstücksgrenze am Seniorenheim (Foto oben links).  

Beim Flutereignis 2021 wurde kurzfristig mit Bodenmaterial eine Ableitung zum Lissendorfer Bach 

angelegt, die nachträglich zum dauerhaften Verbleib am Grundstück Nr. 21 angeschüttet wurde. Auch von 

dieser Fläche selbst kommt es bei Starkregen zu Abfluss in die Straße. Die neuen 

Sturzflutgefährdungskarten verdeutlichen diese Situation. 

Bereits 2018 wurden Maßnahmen zur verbesserten Ableitung des bei Starkregen ankommenden Wassers 

in den Lissendorfer Bach geplant und teilweise umgesetzt. So wurde entlang der Grundstücke eine 

Entwässerungsmulde angelegt und in Verlängerung der Straße, im Wirtschaftsweg, die Durchleitung mit 

einem Gitterrost erneuert (Foto oben links). Die Entwässerungsmulde befindet sich in einem Privatweg 

und wird durch die Ortsgemeinde als Graben genutzt. Sie führt bis zur Grünfläche am Lissendorfer Bach, 

nicht direkt bis in den Bach. 

  

Ziel Um die Bebauung bei Starkregen zu entlasten und den Abfluss aus dem Außengebiet in die Straße zu 

vermeiden, soll die bestehende Entwässerungssituation optimiert werden. Hierzu ist die durchgängige 

Anlage eines Entwässerungsgrabens vom Waldweg, entlang der Grundstücksgrenze der Bebauung, bis 

zum Lissendorfer Bach zu empfehlen. Zudem soll zwischen Graben und Grundstücken der Ortsbebauung 

ein Damm als Blühstreifen errichtet werden, der bei Überlastung des Grabens vermeidet, dass das Wasser 

in die bebauten Flächen abfließt.  

Waldweg/ Im Wiesengrund 3 

  

Blick vom Weg zum Altenheim, links die Schafswiese wƛƴƴŜ ŀƳ ²ŜƎΣ .ƭƛŎƪ ƛƴ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜ αLƳ ²ƛŜǎŜƴƎǊǳƴŘά 

Maßnahmenbereich Unbebaute Grundstücke Waldweg 8-10 
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Im Bereich des neuen Gitterrosts am Wirtschaftsweg muss zusätzlich eine Aufwallung im Weg oder eine 

Notüberlaufmulde geschaffen werden, die vermeidet, dass das Wasser bei Überlastung des Grabens in die 

Straße abfließt, sondern es gezielt in den Graben nach Norden zum Lissendorfer Bach weiterleitet. 

Innerhalb der Bebauung befinden sich unbebaute Grundstücke (Waldweg Nr. 8 und 10 und Ecke Im 

Wiesengrund/ Waldweg). Sofern diese auch zukünftig nicht bebaut werden, in den besitz der 

Ortsgemeinde kommen können oder durch die Grundstückseigentümer zur Starkregenvorsorge zur 

Verfügung gestellt würden, könnte in diesen eine gezielte Notwasserableitung aus dem Straßenraum in 

den Bach angelegt werden.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Optimierung der Entwässerungssituation bei Starkregen entlang der Bebauungsgrenze 
ǾƻƳ ²ŀƭŘǿŜƎ ōƛǎ ȊǳǊ {ǘǊŀǖŜ αLƳ ²ƛŜǎŜƴƎǊǳƴŘά ǳƴŘ ǿŜƛǘŜǊ ȊǳƳ [ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘ 
(zur Flächenverfügbarkeit in Abstimmung mit den Flächeneigentümern): 

¶ Wiederherstellung bzw. Anlage eines durchgehenden Entwässerungsgrabens von 
ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α²ŀƭŘǿŜƎά ōƛǎ ȊǳƳ [ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘΣ ƛƴ ƴǀǊŘƭƛŎƘŜǊ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƴǘƭŀƴƎ 
der Bebauungsgrenze 

¶ Anlage eines Damms als Blühstreifen zwischen Graben und Grundstücken 

¶ Herstellung eines Notabflusskorridors, als Mulde im Weg oder durch Aufwallung 
des Weges zwischen Gitterrost und Straße, zur Weiterleitung in den Graben zum 
Lissendorfer Bach 

OG kurz ς bis 
mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Unterhaltung des Entwässerungsgrabens, des 
Wegedurchlasses und der zukünftigen Notwasserableitung 
 

OG regelmäßig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Ackerflächen 

¶ Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

¶ konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat 

¶ Hanglängenverkürzung, Verzicht auf erosionsgefährdete Kulturen, ganzjährige 
Bodenbedeckung, Direktsaat  

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, nach Möglichkeit Ackernutzung vermeiden 

¶ Anlage eines Schutzstreifens zur Bebauung 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Grünlandflächen 

¶ Grünland erhalten, Narbenpflege optimieren 

¶ Vorflut wie Wegeentwässerung überprüfen, ggf. Ableitung in die Fläche und nach 
Möglichkeit Aktivierung von Kleinstrückhalten (Retentionsraum an Wegedämmen, 
kleinen Erddämmen etc.) 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Oberflächenabfluss nach Starkregen und 
Kanalrückstau (Im Wiesengrund), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Dümpelbach ist ein Gewässer 3. Ordnung und Seitengewässer des Lissendorfer Baches. Er entspringt 

westlich der Ortslage, am Waldrand und unterhalb des Wochenend- und Ferienhausgebiets und fließt in 

östlicher Richtung zur Mündung in den Lissendorfer Bach, wenige Meter unterhalb dessen Querung der 

{ǘǊŀǖŜ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘάΦ 

Das Gewässer durchfließt geradlinig die beiderseits gelegenen landwirtschaftlichen Flächen, die zum Teil 

ackerbaulich und zum Teil als Grünland genutzt werden. Kleine Teilbereiche sind mit Gehölzen bestanden. 

Nach etwa zwei Dritteln seiner Fließstrecke quert er einen Wirtschaftsweg (Fotos oben). 

Bei Starkregen wird das Hochwasser des Baches auch durch Oberflächenabflüsse zum Bach, vom Weg und 

von den Flächen, verstärkt. 

  

Ziel Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung war das Durchlassbauwerk im Weg unzureichend unterhalten. Als 

Sofortmaßnahme wurde eine kurzfristige Unterhaltung des Durchlasses beauftragt. Zudem wurde 

festgestellt, dass der Durchlass im Wegedamm kurzfristig baulich saniert bzw. erneuert werden sollte (im 

Rahmen der Bauwerksunterhaltung). Im April 2024 meldete die Ortsgemeinde, dass der Durchlass kurz 

vor dem Einsturz stehe und der Weg gesperrt werden müsse.  

Da eine Rückhaltung hier vor der Ortslage den Lissendorfer Bach und die vielen Zwangspunkte in der 

Ortslage entlasten kann, sollte das Rückhaltepotenzial hier am Wegedamm ausgeschöpft werden. Dies 

kann durch eine Höherlegung des Weges über dem Durchlass und eine Drosselung des Durchflusses ς 

durch Verkleinerung des Durchlasses oder mit Metallplatte manuell einstellbare Drossel am Durchlass ς 

erreicht werden, angepasst an die innerorts an den Durchlässen verträgliche Menge. Über dem Durchlass 

Dümpelbach 4 

 
 

Weg über den Dümpelbach (Bildmitte) vor der Ortslage Blick in Fließrichtung auf den Durchlass 

Maßnahmenbereich Oberlauf des Dümpelbaches und Flächennutzung 
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muss zur Notentlastung ein gepflasterter Notüberlauf angelegt werden. Bei Vergrößerung des 

Rückstauvolumens muss zudem der Aufbau des Wegedammes berücksichtigt und ggf. verstärkt werden, 

damit es durch den größeren Wasserdruck, aufgrund des Rückstaus, nicht zu einer Beeinträchtigung 

kommt. 

Die Maßnahme zur Vergrößerung des Rückhaltepotenzials muss mit den Flächeneigentümern abgestimmt 

werden. Bei Zustimmung würde die Maßnahme bereits während der Konzepterstellung angestoßen. Erste 

Gespräche wurden auch mit der SGD Nord bereits geführt. 

Im Oberlauf des Baches ist kein größeres weiteres Rückhaltepotenzial vorhanden zu sehen. Eine 

Entlastung des Dümpelbaches kann ggf. noch erreicht werden, durch Maßnahmen im Forst, die im Bereich 

des Wirtschaftsweges (in Nord- Süd-Richtung am Waldrand) vermeiden, dass Oberflächenwasser bei 

Starkregen aus dem Wald dem Dümplebach zufließt, bspw. Durch Kleinrückhalte im Wald oder ebenfalls 

eine Erhöhung des Waldweges im den Abflussbereichen (Siehe Sturzflutgefährdungskarten). 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Dümpelbach  VG Auftrag 

vergeben 

¶ Erhöhung des Retentions- und Rückstaupotenzials am Dümpelbach, im Bereich 
des Wegedurchlasses, bspw. Durch Erhöhung des Weges und Drosselung der 
Durchflussmenge 

¶ Anlage eines gepflasterten Notüberlaufs im Weg 

¶ Statische Prüfung des bestehenden Durchlassbauwerks, Erneuerung gemäß 
Bauwerksprüfbericht 

OG kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Dümpelbach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Dümpelbach: 

¶ regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

OG regelmäßig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Ackerflächen 

¶ konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat 

¶ Hanglängenverkürzung, Verzicht auf erosionsgefährdete Kulturen, ganzjährige 
Bodenbedeckung, Direktsaat  

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, Ackernutzung vermeiden 

¶ Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Grünlandflächen 

¶ Grünland erhalten, Narbenpflege optimieren 

¶ Vorflut wie Wegeentwässerung überprüfen, ggf. Ableitung in die Fläche und nach 
Möglichkeit Aktivierung von Kleinstrückhalten (Retentionsraum an Wegedämmen, 
kleinen Erddämmen etc.) 

¶ Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei forstwirtschaftlicher Nutzung 
Maßnahmengruppe W2 gemäß HW-Infopaket 

¶ Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder 

¶ abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegeführung 

¶ Wegeentwässerung in die Fläche ableiten 

¶ Wegedämme für Kleinstrückhaltungen nutzen 
Maßnahmengruppe W3 gemäß HW-Infopaket 

¶ Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege 

¶ Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten 

¶ Bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung 

¶ in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen, Belassen von Totholz 
Maßnahmengruppe W4 gemäß HW-Infopaket 

¶ Aufgabe der waldbaulichen Nutzung prüfen 

¶ Entwicklung standortgerechten, naturnahen Waldes 

¶ Rückbau von Forstwegen in Gefällerichtung 

Flächen-
eigentümer 

mittelfristig 
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Situation Der Lissendorfer Bach entspringt im Wald nordwestlich der bebauten Ortslage. Der Bach fließt zunächst 

nördlich der Wochenend- und CŜǊƛŜƴƘŀǳǎǎƛŜŘƭǳƴƎ ƛƴ ǎǸŘǀǎǘƭƛŎƘŜǊ wƛŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ ǉǳŜǊǘ Řŀƴƴ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ 

5ǸƳǇŜƭōŀŎƘάΣ ōŜǾƻǊ ƛƘƳ Ǿƻƴ ǊŜŎƘǘǎ ŘŜǊ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘ ȊǳŦƭƛŜǖǘΦ LƳ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ±ŜǊƭŀǳŦ ǘǊƛǘǘ ŘŜǊ .ŀŎƘ ƛƴ ŘƛŜ 

Ortslage ein und quert diese vollständig bis zur Mündung in die Kyll. 

Bei hoher Wasserführung kann es am Straßendurchlass (siehe Fotos) zu Rückstau und bei Überlastung zu 

einem Übertritt des Bachwassers auf die Straße kommen. Ein Gefährdungspotenzial für die Ortsbebauung 

geht nicht davon aus, da das Wasser geradewegs wieder in den Bach abfließen kann. Ohnehin befinden 

sich lediglich zwei Objekte im Hochwassergefährdeten Rückstaubereich. Diese Objekte müssen durch die 

Eigentümer in Eigenvorsorge gegen Hochwasser gesichert werden. 

  

Ziel Die Fließstrecke des Lissendorfer Baches vom Wald bis zur Ortslage wird auch in den Karten des 

Hochwasserinfopakets des Landes als Maßnahmenstrecke mit Retentionspotenzial für Hochwasser 

kartiert. Durch die Anlage von Entwicklungskorridoren und zusätzlich durch Sohlanhebungen und 

Geschiebezugabe in Streckenabschnitten mit geringer Entwicklungskraft, soll dieses Potenzial 

ausgeschöpft werden. Dazu empfiehlt sich eine Gesamtmaßnahme am Bach, von der Quelle bis zur 

bebauten Ortslage, um diese Retentionsmöglichkeiten herzustellen und den Hochwasserabfluss zur 

Ortslage zu puffern. 

Um zusätzlich den zu schnellen Rückstau am Durchlassbauwerk zu vermeiden, sollte, im Rahmen einer 

Gesamtgewässermaßnahme in diesem Abschnitt, der Bachlauf verlegt werden, um das Bauwerk 

hydraulisch besser anzuströmen. Dafür wäre eine Verlegung auf das Privatgrundstück erforderlich (nur in 

[ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘΥ 5ǳǊŎƘƭŀǎǎ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘά ŀǳǖŜǊƻǊǘǎ und Mündung Dümpelbach 5 

  

Einlassbereich am Durchlass in der Straße Bach unterhalb der Straße, Dümpelbach von rechts 

Maßnahmenbereich Einleitung Regenwasserkanal im Auslassbereich (von links)  
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Abstimmung mit dem Flächeneigentümer möglich), unter Berücksichtigung des bestehenden 

Gasleitungsdükers. 

Am Durchlass selbst sollte die quer über den Bach errichtete Zaunanlage (Foto oben links) werden, da sich 

hier bei Hochwasser und Materialtransport im Gewässer eine erhebliche Verklausung und eine massive 

Verstärkung des Rückstaus bilden kann. Beim Brechen der Zaunanlage kann es in einem solchen Fall zu 

einer Flutwelle in Richtung Ortslage kommen. 

Am Auslass des Straßendurchlasses ragt die Einleitung des Regenwasserkanals in den Abflussquerschnitt 

des Baches. Langfristig soll diese bei Erneuerung zurückverlegt werden, um den Abflussquerschnitt 

freizuhalten. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Entfernung der Zaunanlage quer zur Fließrichtung des Bachlaufs oberhalb des 
Durchlasses 

Eigentümer/ 
Verursacher 

kurzfristig 

Verbesserung der Hochwasserrückhaltung außerorts und Aktivierung der 
Retentionspotenziale am Gewässer, durch 

¶ Anlage von Entwicklungskorridoren  

¶ Sohlanhebungen und Geschiebezugabe in Streckenabschnitten mit geringer 
Entwicklungskraft 

¶ Verlegung des Gewässers vor dem Straßendurchlass, um diesen hydraulisch 
verbessert anzuströmen und die Rückstaugefahr zu senken 

VG mittel- bis 
langfristig 

Prüfung und bei Bedarf Entfernung kritischer Gehölze aus dem Mündungsbereich von 
Dümpelbach und Lissendorfer Bach 

VG kurz- bis 
mittelfristig 

Rückverlegung des RW-Kanals aus dem Abflussquerschnitt unterhalb der Straße VG-Werke langfristig 

Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Lissendorfer Bach unter 
Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit 
erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen 
Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle 

VG Auftrag 
vergeben 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Lissendorfer Bach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Lissendorfer Bach: 

¶ regelmäßige Kontrolle und Freihaltung des Durchlasses  

OG regelmäßig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Grünlandflächen 

¶ Grünland erhalten, Narbenpflege optimieren 

¶ Vorflut wie Wegeentwässerung überprüfen, ggf. Ableitung in die Fläche und nach 
Möglichkeit Aktivierung von Kleinstrückhalten (Retentionsraum an Wegedämmen, 
kleinen Erddämmen etc.) 

¶ Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei forstwirtschaftlicher Nutzung 
Maßnahmengruppe W2 gemäß HW-Infopaket 

¶ Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder 

¶ abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegeführung 

¶ Wegeentwässerung in die Fläche ableiten,  

¶ Wegedämme für Kleinstrückhaltungen nutzen 
Maßnahmengruppe W3 gemäß HW-Infopaket 

¶ Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege 

¶ Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten 

¶ Bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung 

¶ in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen; Belassen von Totholz 
Maßnahmengruppe W4 gemäß HW-Infopaket 

¶ Aufgabe der waldbaulichen Nutzung prüfen 

¶ Entwicklung standortgerechten, naturnahen Waldes 

¶ Rückbau von Forstwegen in Gefällerichtung 

Flächen-
eigentümer 

mittelfristig 
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Situation Der [ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘ ǘǊƛǘǘ Ƴƛǘ ǎŜƛƴŜƳ ±ŜǊƭŀǳŦ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ tǊƛǾŀǘƎǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴ αLƳ 

²ƛŜǎŜƴƎǊǳƴŘάΣ α²ŀƭŘǿŜƎά ǳƴŘ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘά ƛƴ ŘƛŜ ōŜōŀǳǘŜ hǊǘǎƭŀƎŜ ŜƛƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘŜƴ ƛƴƴŜǊƻǊǘǎ ǎǘark 

eingeengten Verlauf und die vielen Straßenquerungen und verrohrten Abschnitte, ergibt sich bei 

Starkregen und Hochwasser eine rasche Überlastung des Abflussquerschnitts und durch Rückstau an den 

Engstellen eine erhebliche Gefährdung der angrenzenden Bebauung. 

2004 wurde im Nebenschluss des Baches ein Rückhaltebecken errichtet, mehr als 50 Meter vor dem 

5ǳǊŎƘƭŀǎǎ ƛƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘάΦ 5ŀǎ .ŜŎƪŜƴ ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ Grundablass mit Schieber, ein 

Überlaufbauwerk und einen Notüberlauf im Damm. 2021 war das Becken nach Aussage der Anlieger 

bündig mit Schlamm vollgestanden.  

Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung war das Becken ebenfalls sehr hoch eingestaut. Die Errichtung des 

.ŜŎƪŜƴǎ ŜǊŦƻƭƎǘŜ ƴŀŎƘ ǿŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƳ tƭŀƴŦŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎōŜǎŎƘƭǳǎǎ Ǿƻƴ нллм όαwǸŎƪōŀǳκ wŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ 

[ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘάύΦ  

  

Ziel Die gesamten Planungs- und Antragsunterlagen liegen bei der Verbandsgemeinde Gerolstein. Der 

Rückhalteraum, der im Bereich des alten Schwimmbads errichtet wurde, sollte der 

Hochwasserrückhaltung dienen. Dazu ist es erforderlich, dass das Becken dauerhaft weniger mit Wasser 

bespannt ist, um im Ereignisfall wirksam werden zu können. Nach Prüfung der Genehmigungsunterlagen 

sollte man die ursprünglich planfestgestellte Hochwasserrückhaltefunktion wiederherstellen.  

Dauerhaft muss das Becken in seiner vorgesehenen Funktion erhalten werden und dazu regelmäßig 

kontrolliert und unterhalten werden. Dafür ist die Ortsgemeinde zuständig. Im Rahmen des 

Lissendorfer Bach: Verlauf zwischen Waldweg und Am Dümpelbach 6 

  

Becken mit Ablassbauwerk (am linken Rand) .ƭƛŎƪ ƛƴ CƭƛŜǖǊǘƎΦ ŀǳŦ ŘŜƴ .ŀŎƘ ȊǳǊ {ǘǊΦ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘά 

Maßnahmenbereich Blick auf das Becken in  Fließrichtung 
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aufzustellenden Gewässerunterhaltungskonzepts für den Lissendorfer Bach, sind auch die Art und Weise 

und der Zielzustand der Unterhaltung des Rückhaltebeckens festzulegen ς angepasst an die 

wasserrechtliche Genehmigung der Anlage.  

Aufgrund des engen Bachlaufs und der dichten Bebauung in der Ortslage, ist es umso wichtiger, dass die 

Nutzung der Privatgrundstücke bis an das Gewässer sensibel, hochwasserangepasst und mit Blick auf die 

Unterlieger schadarm erfolgt. Die von Bachhochwasser betroffenen müssen Maßnahmen der 

Eigenvorsorge ergreifen. Die Sturzflutgefährdungskarten stellen die individuelle Gefährdung und mögliche 

Betroffenheit grundstücksscharf dar. Auch im Wasserhaushaltsgesetz ist festgeschrieben, dass jede 

Person, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 

nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung treffen muss. Dies betrifft nicht nur den 

Objektschutz, sondern auch die Nutzung von Grundstücken, die den möglichen nachteiligen Folgen für 

Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen sind. Im Vordergrund stehen bei der 

Eigenvorsorge der Objekt- und Sachwertschutz, das Wissen um das richtige Verhalten vor, während und 

nach einem Ereignis und die Risikoabsicherung in Form von Versicherungen. 

Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen 

wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten 

Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen 

und können andernorts zu weiteren Gefahren und materiellen, wie immateriellen Schäden führen.  

Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.  

Gemäß § 31 Landeswassergesetz bedarf die Errichtung oder wesentliche Veränderung von Anlagen in oder 

an oberirdischen Gewässern der Genehmigung. Am Lissendorfer Bach als Gewässer 3. Ordnung sind 

Anlagen am Gewässer solche, die weniger als 10 m von der Uferlinie entfernt sind. Als Anlagen gelten 

bspw. Gebäude, Uferbefestigungen, Stege und Brücken, Befestigungen der Erdoberfläche, 

Erdauffüllungen, Leitungen, Einfriedungen, etc. 

 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Wiederherstellung der planfestgestellten Funktion des Rückhaltebeckens am 

Lissendorfer Bach, nach Prüfung der Planungs- und Genehmigungsunterlagen 

¶ Prüfung einer Optimierung der Hochwasserrückhaltefunktion 

OG kurzfristig 

Festlegung der Art und Weise sowie des Zielzustands der Unterhaltung des 
Rückhaltebeckens im Rahmen der Aufstellung des Gewässerunterhaltungskonzepts für 
den Lissendorfer Bach 

VG Auftrag 
vergeben 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Lissendorfer Bach: 

¶ regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung des Rückhaltebeckens 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Lissendorfer Bach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen ohne wasserrechtliche 
Genehmigung 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 
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¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Lissendorfer Baches, 
Oberflächenabfluss nach Starkregen und Kanalrückstau (Waldweg, Am Dümpelbach), 
v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation 5ŜǊ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ŘŜǎ [ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘŜǎ ǾƻǊ ǳƴŘ ƘƛƴǘŜǊ ŘŜƳ {ǘǊŀǖŜƴŘǳǊŎƘƭŀǎǎ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘά ǿŀǊŜƴΣ 

wie das zuvor dargestellte Rückhaltebecken, ebenfalls Teil der früheren Maßnahme zum Rückbau und zur 

Revitalisierung des Lissendorfer Baches.  

Bei Hochwasser 2021 stand das Wasser hier fast kniehoch auf der Straße, das Rückhaltebecken weiter 

oberhalb wurde breitflächig überströmt.  

Die Gestaltung des Durchlassbauwerks in der Straße hat nachteilige Auswirkungen bei hohem 

Wasserabfluss, da die Flügelmauern ungewöhnlich schräg zur eigentlichen Fließrichtung ausgerichtet sind 

und der Bach vor dem Bauwerk dazu nach rechts verschwenken muss. Vermutlich bestanden die 

Flügelmauern bereits zum Zeitpunkt des früheren gepflasterten Bachkanals. Auch die Kopfmauern des 

Durchlassbauwerks sind schlecht, da sie ebenfalls zu einem Rückstau beitragen. Besser wäre ein 

durchströmbares Geländer. 

Im Einlassbereich des Bauwerks werden KG-Rohre gegen die Fließrichtung des Baches eingeleitet, im 

Auslassbereich erfolgt die Einleitung des Regenwasserkanals, hydraulisch ungünstig, nicht in Fließrichtung. 

  

Ziel Mit dem Straßendurchlass hier beginnen die vielen, teils unzugänglich und zwischen Privatgrundstücken 

und teils verrohrten Bachabschnitte in der Ortslage. Generell ist das Maßnahmenpotenzial zur 

Hochwasserentlastung an einem solchen Gewässer innerorts sehr begrenzt bzw. kaum vorhanden. 

Wichtig ist, eine regelmäßige und auch im Hinblick auf den Hochwasserabfluss durchgeführte 

Unterhaltung der Fließabschnitte wie auch der Querungsbauwerke. Die Abschnitte zwischen den 

Privatgrundstücken müssen auch durch die Anlieger im Auge behalten werden. Als Bachanlieger besteht 

[ƛǎǎŜƴŘƻǊŦŜǊ .ŀŎƘΥ 5ǳǊŎƘƭŀǎǎ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘά ƛƴƴŜǊƻǊǘǎ 7 

 
 

Blick in Fließrtg. auf das Bauwerk in der Straße Blick auf Bach und Mauern des Bauwerks (gg. Fließrtg.) 

Maßnahmenbereich Blick in Fließrichtung von Straße/ Bauwerk auf Bach 
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vor allem eine Verkehrssicherungspflicht und zudem darf durch die eigene Grundstücksnutzung keine 

Gefahr für die Unterlieger ausgehen. Vor allem mobilisierte Gegenstände (Komposthaufen, 

Brennholzstapel u. ä.) stehen eine Gefahr dar, da sie die Durchlässe und Verrohrungen zusetzen und damit 

die Rückstaugefahr erhöhen und die Hochwasserausbreitung verschlimmern können. 

Am Straßendurchlass sollte man bauliche Optimierungen durchführen, auch um den Notabflussweg 

herzustellen, der das Wasser bei Überlastung des Durchlasses möglichst schadarm wieder dem Bachlauf 

zuführt. Der Notwasserweg sollte dabei an den bestehenden Flügelmauern vorbeigelegt und rechtsseitig 

in die Fläche unterhalb des Bauwerks (Eigentum der VG) modelliert werden, von wo das Wasser wieder in 

den Bachlauf abfließen kann. Bei zukünftig erforderlicher Erneuerung des Durchlassbauwerks soll dieses 

als Rechteckprofil (Haubenkanal) gestaltet werden. Dabei sollte auch der Notabfluss am Bauwerk 

berücksichtigt werden. Zu prüfen ist, ob ein Haubenkanal mit Gitterrostabdeckung eingebaut werden 

kann, sodass auch das bei Starkregen entlang der Straße abfließende Wasser direkt vom Bach 

aufgenommen werden kann. Alternativ sollen Abschläge von der Straße in den Bach angelegt werden. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Optimierung der hydraulischen Situation am Durchlassbauwerk in der Straße am 
Dümpelbach 

¶ Entfernung der Kopfmauern und Errichtung eines Füllstabgeländers  

¶ Prüfung einer Entfernung der Flügelmauern, um das Gewässer hydraulisch besser 
durch das Bauwerk zu führen 

¶ Herstellung des Notabflussweges für den Überlastungsfall des Bauwerks (in 
Abstimmung mit dem Flächeneigentümer des Grundstücks rechts des Baches 
unterhalb des Durchlasses, zur Modellierung einer Abflusskorridors) 

OG mittel- bis 
langfristig 

.Ŝƛ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘάΥ 

¶ Erneuerung und bauliche Verbesserung des Durchlassbauwerks (bspw. Als 
Haubenkanal mit Gitterrostabdeckung) 

¶ Berücksichtigung des Notüberlaufs 

¶ Verbesserung der Ableitung des Straßenwassers, im Starkregenfall, in den Bach  

OG langfristig 

Verlegung der Einleitung des RW-Kanals in Fließrichtung des Baches VG-Werke langfristig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Lissendorfer Bach, hier: Durchlass der 
{ǘǊŀǖŜ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘάΥ 

¶ regelmäßige Kontrolle auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Lissendorfer Bach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen ohne wasserrechtliche 
Genehmigung 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Lissendorfer Baches, 
Oberflächenabfluss nach Starkregen und Kanalrückstau (Waldweg, Am Dümpelbach), 
v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation An der K 54 entwässern zwei Straßenseitengräben des LBM und eine Drainage der landwirtschaftlichen 

Flächen in den Regenwasserkanal. Bei Starkregen überlastet diese Situation und es kommt zu erheblichem 

Abfluss mit entsprechenden Fließgeschwindigkeiten in die Ortslage, sowohl entlang der Kirchstraße als 

auch flächig rückseitig in die Bebauung am Friedhofsweg.  

Die neuen Sturzflutgefährdungskarten zeigen die betroffene Bebauung und die Wassertiefen an den 

Objekten. Darin ist auch ersichtlich, dass es vom Weg entlang des Friedhofes zu wild abfließendem 

hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴǿŀǎǎŜǊ ƪƻƳƳŜƴ ƪŀƴƴΣ Řŀǎǎ ƛƴ ŘƛŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ α!Ƴ 5ǸƳǇŜƭōŀŎƘά bǊΦ му ōƛǎ нп ǸōŜǊƎŜƘŜƴ 

kann.  

  

Ziel Im Rahmen der Eigenvorsorge müssen die Anlieger der genannten Straßen und Abflussbereiche die 

mögliche individuelle Betroffenheit am eigenen Gebäude und auf dem Grundstück, mit Hilfe der 

Sturzflutgefährdungskarten, prüfen und bei erkennbarer Gefährdung geeignete Maßnahmen zur 

Sicherung der Gebäude gegen Wassereintritt ergreifen. 

Langfristig muss das Einlassbauwerk an der K 54 durch den LBM erneuert werden. Dabei muss die 

Starkregengefährdung der Ortslage berücksichtigt werden. Bei einer Umgestaltung des Bauwerks sollte 

eine beidseitige Rostanlage vor dem Kanaleinlass installiert werden, sodass das von beiden Seiten 

zugeführte Wasser besser dem Kanal zufließen und Material sich ablegen kann.  

Eine regelmäßige Unterhaltung des Bauwerks ist erforderlich, um die Aufnahmefähigkeit bis zur 

Kanalvollfüllung zu erhalten. Bei zukünftiger Erneuerung der K 54 innerorts sollte auch der Notabflussweg, 

K 54: Ortseingang Kirchstraße von Gönnersdorf kommend 8 

  

Blick in das Bauwerk im Kurvenbereich Abflussweg in Kirchstraße und die Ortslage 

Maßnahmenbereich CǊƛŜŘƘƻŦǎǿŜƎ ǳƴŘ ǘƛŜŦŜǊƭƛŜƎŜƴŘŜ .ŜōŀǳǳƴƎ α!Ƴ DüƳǇŜƭōŀŎƘά 
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bei Überlastung des Einlassbauwerks, bis zum Bach optimiert werden, damit das Wasser möglichst 

schadarm im Straßenraum bis zum Bach geführt wird.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Erneuerung des Einlassbauwerks und Optimierung der hydraulischen Situation an 

der K 54 (auch im Hinblick auf Starkregenereignisse) 

¶ Optimierung des Notabflusswegs im Straßenraum bis zum Lissendorfer Bach, für 
den Überlastungsfall des Einlassbauwerks und bei zukünftiger Erneuerung der K 54 
innerorts (Kirchstraße) 

LBM langfristig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung der Entwässerungseinrichtungen an der K 54 
(Kirchstraße) nördlich der Ortslage Lissendorf: 

¶ regelmäßige Kontrolle auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

LBM regelmäßig 

Unterhaltung der innerörtlichen Straßenabläufe der K 54 (Kirchstraße) OG regelmäßig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Ackerflächen 

¶ Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

¶ konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat 

¶ Hanglängenverkürzung, Verzicht auf erosionsgefährdete Kulturen, ganzjährige 
Bodenbedeckung, Direktsaat  

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, nach Möglichkeit Ackernutzung vermeiden 

¶ Anlage eines Schutzstreifens zur Entwässerungseinrichtung 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei forstwirtschaftlicher Nutzung 
Maßnahmengruppe W2 gemäß HW-Infopaket 

¶ Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder 

¶ abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegeführung 

¶ Wegeentwässerung in die Fläche ableiten 

¶ Wegedämme für Kleinstrückhaltungen nutzen 
Maßnahmengruppe W3 gemäß HW-Infopaket 

¶ Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege 

¶ Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten 

¶ Bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung 

¶ in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen 

¶ Belassen von Totholz 

Flächen-
eigentümer 

mittelfristig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Oberflächenabfluss nach Starkregen und 
Kanalrückstau (Friedhofsweg, Am Dümpelbach, Kirchstraße), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Kurz unterhalb des Straßendurchlasses in der Kirchstraße beginnt die Verdolung des Lissendorfer Baches 

(Foto oben links) bis zum Mittelweg (Auslassbereich siehe Foto oben rechts). 2021 waren auch hier die 

angrenzenden Grundstücke und Straßen hoch eingestaut (im Mittelweg etwa 30 cm hoch). Die neuen 

Sturzflutgefährdungskarten zeigen den massiven Aufstau entlang des Baches, der sich durch den Tiefpunkt 

der Ortslage zieht und dem von allen Seitenstraßen auch Wasser bei Starkregen zufließt. Durch den 

Bebauungsriegel quer zur Fließrichtung des Baches bzw. der Verdolung kommt es zudem zu erheblichem 

Rückstau und den teils sehr hohen Wasserständen.  

  

Ziel Die Ortsgemeinde ist für die Unterhaltung und Instandhaltung der Bachverdolung zuständig. Diese sollte 

in regelmäßigen Abständen mit einer Kamera befahren und der Zustand sowie der freie Abflussquerschnitt 

erfasst werden. Langfristig Gebäude über Verdolung von OG kaufen, wegen Zuständigkeit für Verdolung, 

für die OG zuständig ist 

Im Rahmen der Eigenvorsorge müssen die Anlieger der genannten Straßen die mögliche individuelle 

Betroffenheit am eigenen Gebäude und auf dem Grundstück, mit Hilfe der Sturzflutgefährdungskarten, 

prüfen und bei erkennbarer Gefährdung geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Gebäude gegen 

Wassereintritt ergreifen. Zusätzlich müssen die von Hochwasser potenziell betroffenen, 

bachangrenzenden Grundstücke sensibel gestaltet und genutzt werden, sodass es nicht zur Mobilisierung 

von Gegenständen kommt, die unterhalb Durchlässe und Verrohrungen zusetzen oder zu Verklausungen 

mit Rückstau führen. 

Das beauftragte Gewässerunterhaltungskonzept soll auch für innerörtlichen Fließabschnitte den 

Zielzustand und dafür notwendige Unterhaltungsmaßnahmen definieren. Im Bereich des Auslasses der 

Lissendorfer Bach: Kirchstraße bis Mittelweg 9 

  

Blick von der Kirchstraße auf den Beginn der Verdolung Wieder offener Bachlauf: Auslassbereich am Mittelweg 

Maßnahmenbereich Blick zum Bach (gg. Fließrtg.) vor dem Durchlass Kirchstr. 
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Verdolung an der Mittelstraße sind auch seitens der Anlieger Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich, da 

Gehölze von den Privatgrundstücken in den Bach hineinragen.  

Die Ufermauer linksseitig (Parkplatz) erscheint als sanierungsbedürftig. Hierfür ist der private Eigentümer 

der Mauer bzw. der Parkplatzfläche zuständig, da es sich nicht um eine Fläche der Ortsgemeinde handelt 

und die Mauer nur dem Parkplatz dient. Die Ursache für die Schäden an der Mauer ist zudem eher auf die 

Last des Parkplatzes als durch den Wasserabfluss im Gewässer zurückzuführen. Die Bauweise der Mauer 

ist auch nicht geeignet als Ufermauer am Gewässer und für die Parkplatzbelastung. Grundsätzlich sind die 

privaten Bachanlieger zuständig für die Unterhaltung ihrer baulichen Anlagen am Gewässer. Dies gilt auch 

für die Ufermauern, sofern diese nicht explizit Anlagen der Ortsgemeinde sind oder durch die 

Ortsgemeinde errichtet wurden. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Überprüfung des Zustands und der Standfestigkeit der privaten Ufermauern am 

Gewässer 

¶ Sanierung beschädigter, unterspülter Ufermauern bei festgestelltem 
Instandhaltungsbedarf 

Eigentümer kurzfristig 
bzw. bei 
Notwendigkeit 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Lissendorfer Bach, hier: Auslass des Baches 
aus der Verrohrung im Mittelweg: 

¶ regelmäßige Kontrolle auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des 
Auslassbereiches 

¶ regelmäßige Zustandserfassung der Bachverdolung (Zustand des Bauwerks, freier 
Abflussquerschnitt, Instandhaltungsbedarf) 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung des Durchlasses in der K 54 (Kirchstraße) am 
Lissendorfer Bach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

LBM regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Lissendorfer Bach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen ohne wasserrechtliche 
Genehmigung 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Lissendorfer Baches, 
Oberflächenabfluss nach Starkregen und Kanalrückstau (Kirchstraße, Dionysiusstraße, 
Burgstraße, Hauptstraße, Mittelweg), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Im an den Mittelweg anschließenden Fließabschnitt bis zur Brunnenstraße und weiter bis zum Ehrenmal, 

fließt der Bach zwischen Privatgrundstücken und überwiegend nah an der nördlichen Bebauung 

(Brunnenstraße). Erst weiter in Richtung Ehrenmal rückt auch die Bebauung der Bahnhofstraße nah an 

den Bach und ist durch Bachhochwasser betroffen.  

Zwischen Mittelweg und Brunnenstraße sowie aber zwischen Brunnenstraße und Durchlass Burgstraße 

sind einige Bereiche standortfremder Gehölze am Bachlauf. Auch in den hier genannten Fließabschnitten 

werden im beauftragten Gewässerunterhaltungskonzept der Zielzustand und die Maßnahmen der 

Gewässerunterhaltung benannt. An den Straßendurchlässen des Baches ist die Ortsgemeinde für die 

Unterhaltung und die Freihaltung des Abflussquerschnitts zuständig. Die Brücke in der Brunnenstraße ist 

in der Bauwerksüberwachung der VG enthalten; dies betrifft den Zustand des Bauwerks, nicht jedoch die 

Unterhaltung des Abflussbereiches. 

  

Ziel Links des Baches befindet sich im Hochwasserbereich das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen 

Feuerwehr Lissendorf. Die neuen Sturzflutgefährdungskarten stellen hier einen Wasserstand von bis zu 

zwei Metern (bei Ereignis nach Starkregenindex (SRI) 7 und 10, jeweils einstündig) bzw. bis zu vier Metern 

(bei vierstündigem Ereignis nach SRI 10) dar. Die Verbandsgemeinde ist hier zuständig für die 

Hochwasservorsorge am Standort. Mittelfristig sollte eine Alarm- und Einsatzplanung im Hinblick auf 

Starkregen- und Hochwasserereignisse aufgestellt werden. Dabei sollte auch eine Verlegung des 

Feuerwehrgerätehauses an einen anderen Standort geprüft werden oder zumindest die Möglichkeit zur 

Verlegung der Einsatzfahrzeuge und -leitstelle in einen nicht hochwassergefährdeten Bereich geplant 

werden. 

Lissendorfer Bach: Burgstraße und Brunnenstraße 10 

  

Bachlauf zwischen Mittelweg und Brunnenstraße  Bach unterhalb der Brunnenstr., links Feuerwehrgebäude 

Maßnahmenbereich Bachlauf im Bereich Burgstraße 17 

 

 










































